
VOLLMACHT 

Der öffentliche Auftraggeber als Vollmachtgeber 

Name, Adresse, Stampiglie des öffentlichen Auftraggebers 

erteilt Herrn/Frau/Firma als sodann Bevollmächtigte/r 
Name, unternehmensrechtlicher Firmenwortlaut, Adresse, Sitz, Standort 

eine Spezialvollmacht zur Abwicklung des(r) nachstehenden Vergabeverfahren(s) nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und ermächtigt ihn überdies ihn in allen Angelegenheiten 

betreffend das Vergabeverfahren  

Vorhaben, Art der Leistung 

Erfüllungsort 

die Dienstleistungen des Auftragnehmerkataster Österreich in Anspruch zu nehmen, insbesondere auch 

Einsicht in die Liste geeigneter Unternehmen® (LgU) zu nehmen. Der Bevollmächtigte wird alle 
Verschwiegenheitspflichten, insbesondere nach vergaberechtlichen und wettbewerbsrechtlichen 

Bestimmungen und dem Bundesvergabegesetz 2018 idgF sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

auch nach Beendigung der Vollmacht genauest einhalten. Abfragen in der LgU sind nur im Rahmen des 

angeführten Projekts zulässig.  

Die Spezialvollmacht gilt ab Unterzeichnung durch den Vollmachtgeber und Gegenzeichnung durch den 

Bevollmächtigten für den nachstehenden Zeitraum: 

bis zum (Datum TT.MM.JJJJ)

Der öffentliche Auftraggeber: Der Bevollmächtigte: 

Ich (Wir) nehme(n) diese Vollmacht an. 

......................................................................... ........................................................................... 
Unterschrift Unterschrift 

......................, den ................................. ......................, den ................................... 

(Sollte hier kein Datum angegeben werden, wird das Projekt aus datenschutzrechtlichen Gründen nach einem Jahr ab Unterfertigung vom ANKÖ automatisch deaktiviert.) 
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